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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.11.1957

Norm

EO §37 F

KO §27

Rechtssatz

Ein vom Masseverwalter erhobener Anfechtungsanspruch fällt nicht unter § 37 EO, da der Zweck der

Rechtseinrichtungen der Anfechtung einerseits und der Exszindierung andererseits ebenso wie die Natur der beiden

Ansprüche verschieden ist.
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